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28.3.1990 
Sachbearbeiter: Dr. PERKO 

n ntwortsc reJ en Jlte oDiges ßecna,tszcIC Jen an uren 

Betr, Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz über die Ab
geltung von Prüfungstätigkeiten ge
ändert wird; 
Stellungnahme 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

Datum: 

" ' 

Graz, am 

In der Beilage übermittelt der Landesschulrat für Steiermark 
25 Ausfertigungen der Stellungnahme zum Entwurf eines Bundes
gesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Abgeltung von 
Prüfungstätigkeiten im Bereich des Schulwesens mit Ausnahme 
des Hochschulwesens und über die Entschädigung der Mitglieder 
von Gutachterkommissionen gemäß § 15 des Schulunterrichtsge
setzes geändert wird. 

Der Amtsführende Präsident: 
Dr. Bernd Schilcher eh. 
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Betr. Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz über die Ab
geltung von Prüfungstätigkeiten ge
ändert wird; 
Stellungnahme 

An das 
Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1014 Wie n 

TeI.(0316)315711 , 125 

Graz, am 28 . 3 . 1 990 
Sachbearbeiter: Dr. PERKO 

Zu dem mit do. Erlaß vom 1. März 1990, GZ.: 13.008/1-III/3/ 
90, anher übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Bundesgesetz über die Abgeltung von Prüfungstätigkeiten 
im Bereich des Schulwesens mit Ausnahme des Hochschulwesens 
und über die Entschädigung der Mitglieder von Gutachterkom
missionen gemäß § 15 des Schulunterrichtsgesetzes geändert 
wird, wird gemäß § 7 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgeset
zes, BGBl.Nr. 240/1962, dahingehend Stellung genommen, d~ß 
gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen erhoben werden. 

Der Amtsführende Präsident: 
Dr. Bernd Schilcher eh. 
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